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 FINANZRATGEBER  Vorbezug der AHV-Rente

Viermal mehr Frauen als Männer beziehen ihre AHV verfrüht
Einmal pro Monat beantwortet 
Beat Schmid-Lüscher Ihre Fragen 
zu Bankgeschäften, Wertpapieren, 
Lebensversicherungen, Vorsorge 
und Immobilien. Senden Sie Ihre 
Fragen an: Redaktion «Frutiglän-
der», Lindenmattstrasse 7, Postfach 
77, 3714 Frutigen, E-Mail-Adresse: 
redaktion@frutiglaender.ch.

Frage von K.R. aus Reichenbach: 
Welche Möglichkeiten habe ich zum 
Bezug der AHV-Rente?

Beat Schmid-Lüscher: Wer eine Leis-
tung der AHV beziehen will, muss den 
Anspruch anmelden. Anmeldeformulare 
können bei den AHV-Ausgleichskassen 
und ihren Zweigstellen (Gemeinden) be-
zogen werden. Für den Bezug der Alters-
rente ist es empfehlenswert, die Anmel-
dung ca. drei bis sechs Monate vor Er-
reichen des Rentenalters einzuleiten.

Anspruch auf eine Altersrente haben 
Personen, die das ordentliche Renten-
alter erreicht haben. Die Rente wird le-
benslänglich ausbezahlt. Für Männer 
liegt das ordentliche Rentenalter bei 65 

Jahren. Für Frauen des Jahrgangs 1942 
und jünger beginnt das ordentliche Ren-
tenalter mit 64 Jahren.

Vorbezug kürzt die Rente
Im Rahmen des fl exiblen Rentenal-

ters können Frauen und Männer den 
Bezug der Altersrente seit 2001 um ein 
oder zwei Jahre vorziehen (Vorziehen 
um einzelne Monate ist nicht möglich) 
oder um ein bis höchsten fünf Jahre auf-
schieben. Wer seine Altersrente vorbe-
zieht, erhält für die Dauer des gesamten 
Rentenbezuges eine gekürzte Rente. Wer 
dagegen die Rente aufschiebt, profi tiert 
von einer höheren Rente.

Der Vorbezug bewirkt  eine lebens-
längliche Kürzung der jeweiligen Rente 
von 6,8 Prozent pro Vorbezugsjahr. Für 
Frauen mit Jahrgang 1939 bis 1947 gilt 
ein reduzierter Kürzungssatz von 3,4 
Prozent. Dieses Zugeständnis wurde im 
Rahmen der 10. AHV-Revision mit der 
Erhöhung des Frauenrentenalters von 
62 auf 64 Jahre gemacht. Ein Vorbezug 
der AHV-Rente bedingt nicht gleichzei-
tig die Aufgabe der Erwerbstätigkeit,  
umgekehrt bedingt die Aufgabe der Er-

werbstätigkeit nicht einen Rentenvorbe-
zug. 

Frauen ziehen Rente öfter vor 
Die Vorbezugsquote bei den Frauen 

beträgt 30 Prozent und ist damit fast 
viermal höher als die der Männer, die 
rund 7 Prozent ausmacht. Das dürfte auf 
den halbierten Kürzungssatz zurückzu-
führen sein. Frauen ab Jahrgang 1948 

haben denselben Kürzungssatz wie 
Männer. Dann wird sich die Vorbe-
zugsquote deutlich reduzieren.

Das Interesse der Männer im Alter 
von 60 bis 64 Jahren am AHV-Vorbezug 
ist gering. Es ist aber wichtig zu wissen, 
dass in diesem Zeitraum 40 Prozent der 
Männer nicht mehr erwerbstätig sind. 
Unter den Erwerbstätigen sind es die 
Selbständigerwerbenden, die sich be-
sonders häufi g zu einem Vorbezug ent-
scheiden. Mehrheitlich verheiratete 
Frauen machen von dieser Möglichkeit 
Gebrauch. Unter den nicht verheirateten 
Frauen steigt die Vorbezugsquote mit 
höherem Erwerbseinkommen. Unver-
heiratete Männer machen häufi ger 
davon Gebrauch als Ehemänner. 

Vom Splitting profi tieren
Doch auch für besserverdienende 

Ehemänner könnte ein Vorbezug attrak-
tiv sein. Falls ihre Frau bereits eine 
kleine AHV-Rente bezieht, weil sie Fa-
milienfrau war und/oder ein kleines Er-
werbseinkommen hatte, löst der Renten-
vorbezug das sogenannte Splitting aus. 
Das bedeutet, dass die AHV-Rente der 

Frau neu berechnet wird, indem ihr 
während der Ehejahre die Hälfte des Er-
werbseinkommens des Ehemannes gut-
geschrieben wird (und umgekehrt).

Durch den Rentenvorbezug des Ehe-
mannes erfolgt die Aufwertung 12 oder 
24 Monate eher, was im besten Fall für 
die Dauer eines Vorbezuges monatlich 
zusätzlich 533 Franken für die Gattin be-
deutet. Für den Ehemann wird die le-
benslängliche Rentenkürzung nach der 
Plafonierung vorgenommen. Die Summe 
der beiden Renten wird den Ehegatten 
anteilsmässig auf 150 Prozent der Maxi-
malrente der jeweiligen Rentenskala ge-
kürzt. 

Ob sich ein Vorbezug der Altersrente 
lohnt, ist  im Einzelfall zu prüfen. In der 
Regel kann für Frauen bis und mit Jahr-
gang 1947, die von einem reduzierten 
Kürzungssatz profi tieren, ein Vorbezug 
empfohlen werden. Der Aufschub einer 
Altersrente ist fi nanziell nicht attraktiv 
und wird deshalb in der Praxis äusserst 
selten gewählt.  
 BEAT SCHMID-LÜSCHER,

 BANKFACHMANN, FINANZPLANER UND

 IMMOBILIEN-TREUHÄNDER

Beat Schmid-Lüscher BILD ZVG

 REGIONALES  Älpler- und Sennenehrung des SAV in Thun 

Ein Dank für harte Arbeit
An der Wintertagung des Schwei-
zerischen Alpwirtschaftlichen Ver-
bandes vom Dienstag, 29. Januar 
2008, wurden in Thun 40 Älple-
rinnen und Älpler für ihre langjäh-
rige Tätigkeit auf Berner Oberlän-
der Alpen geehrt. Sechs von ihnen 
wohnen im Amt Frutigen und be-
wirtschaften Alpen im Kandertal. 
Orientiert wurde auch über die 
Meldepfl icht für Sömmerungen zu-
handen der Tierverkehrsdaten-
bank. 

Über 200 Personen aus 
der Landwirtschaft tra-
fen sich am 29. Januar 
2008 im Restaurant 
Alte Reithalle in Thun 
zur Wintertagung des 
Schweizerischen Alp-
wirtschaftlichen Ver-
bandes (SAV). «Zum 
bschütte ist es noch 
etwas zu früh, darum 
ist die Präsenz an die-
sem Frühlingstag mit-
ten im Winter wahr-
scheinlich so gut», 
meinte Alfred Santschi, 
Präsident der Vermark-
tungsorganisation Cas-
Alp lakonisch. Am reich 
befrachteten Traditi-
onsanlass standen die 
Älpler- und Senneneh-
rungen im Mittelpunkt 
des Geschehens. Mit 
Melchterli (bezahlt von 
den Alpbesitzern) und schön gestalteten 
Urkunden wurden 40 Älpler und Älple-
rinnen für ihre langjährige Tätigkeit auf 
Berner Alpen ausgezeichnet. Diese 40 
Personen übten ihre verantwortungs-
volle strenge Tätigkeit gesamthaft 1149 
Jahre aus. Das gibt einen Durchschnitt 
von satten 28,7 Jahren Älplerleben. Eine 
erstaunliche Treue in unserer kurzle-
bigen Gesellschaft.  

Sechs Frutigländer geehrt
Bescheiden, wie es der Mentalität der 

Oberländer entspricht, nahmen auch 
sechs Frutigländer Urkunde und Melch-
terli aus den Händen von Präsident Al-
fred Santschi entgegen. Es sind dies: 
Lina Burn, Adelboden (40 Jahre auf Alp 
Stierenberg), Paul Schranz, Frutigen (40 
Jahre auf den Alpen Ueschinen und Haut 
de la Vy), Anna und Hans von Känel, 
Scharnachtal (je 20 Jahre auf der Bund-
alp), Heidi Hählen, Frutigen (19 Jahre 

auf Alp Giesenen) und Petra Schranz, 
Adelboden (10 Jahre Alp Innerberg). Ge-
samthaft bewirtschafteten diese sechs 
Geehrten 149 Jahre diese Alpen. 53 und 
65 Jahre gingen Hulda und Ernst Moor 
(Jahrgang 1931 und 1927) aus St. Ste-
phan z’Alp, das Ehepaar bewirtschaftete 
die Alp Dürrenwald. 

Wichtiges für die Sömmerung 08
Ohne Computer läuft auch in der 

landwirtschaftlichen Administration 
wenig bis gar nichts, das zeigten die Ori-

entierungen von Jürg Guggisberg, Chef 
der Tierverkehrsdatenbank (TVD). «Ab 
Sommer 2008 werden Sömmerungen 
meldepfl ichtig, damit wird die letzte 
Lücke in der Tier-Rückverfolgbarkeit ge-
schlossen», sagte Guggisberg. Als Söm-
merungsbetrieb gilt die gleiche Einheit 
wie für den Bezug von Sömmerungsbei-
trägen (keine Vergabe von TVD-Num-
mern auf einzelnen Stafeln oder 
Sennten). Im Einzelnen sieht der Melde-
ablauf wie folgt aus: 

1. Meldungen: Der Talbetrieb mel-
det der TVD den Abgang und im Herbst 
den Zugang. – Der Sömmerungsbetrieb 
meldet nur den Zugang. – Bei Verschie-
bungen von Sömmerungsbetrieb zu 
Sömmerungsbetrieb muss nur der Zu-
gang gemeldet werden. – Verendungen 
meldet der Sömmerungsbetrieb als Ab-
gang. 

2. Begleitdokumente: - Das Begleit-
dokument begleitet die Tiere auf den 

Sömmerungsbetrieb und kann bei der 
Rückkehr wieder verwendet werden. – 
Der Sömmerungsbetrieb vermerkt auf 
dem Begleitdokument seine TVD-Num-
mer, damit der Ganzjahresbetrieb die 
Zugangsmeldung machen kann. 

3. Tiergeburten auf den Alpen:
Der Sömmerungsbetrieb bestellt Ohr-
marken, markiert die Kälber und macht 
die Geburtsmeldung. – Der Talbetrieb 
gibt die Ohrmarken für die trächtigen 
Tiere mit auf die Alp und lässt sie im 
Helpdesk der TVD umschreiben. Mar-

kierung der Kälber durch den Sömme-
rungsbetrieb. 
 MARIANNE BAUMANN

An der SAV-Tagung erfolgte auch die Auszeich-
nung von 60 Sennen und Senninnen, die wäh-
rend den vergangenen drei Jahren Alpkäse 
AOC mit der Höchstpunktierung 20 oder 19,5 
produzierten. 18 der Geehrten wohnen und 
käsen auf Alpen im Frutigland:
60 Punkte: Rosmarie und Eduard Allenbach-
 Stuber, Adelboden (Alp Vor-Sillern); Franziska 
Bircher, Achseten (Egerlen); Susi Büschlen-
 Fuhrer, Adelboden (Hinter-Sillern); Dori Egger, 
Frutigen (Engstligen); Mathilde und Adolf Ger-
mann-Jungen, Frutigen (Elsigen); Martha Gros-
sen-Rösti, Frutigen (Engstligenalp); Bethli und 
Jakob Hager, Adelboden (Hinter-Sillern); Sylvia 
Lauber-Matti, Frutigen (Gunggläger); Elsbeth 
Pieren-von Känel, Achseten (Engstligen); Gabi 
und Hans Rösti-von Gunten, Kandersteg (Ueschi-
nen); Alfred Salzmann, Kandergrund (Oberall-
men); Erwin Schmid, Frutigen (Niesen);  Thildy 
und Jakob Trummer, Adelboden (Vorder Bun-
der); Ruth und Daniel Zimmermann, Adelboden 
(Vorder-Sillern); Ursula und Franz Wäfl er, Ried 
(Ottern); 59,5 Punkte: Hans Fahrni, Adelboden 
(Gilbachegge); Susanne und Peter von Känel, 
Adelboden (Furggi); 59 Punkte: Theres und 
Jakob Josi-Lauber, Adelboden (Vorder Bonder).

 REGIONALES  Referat zur Agrarpolitik an SAV-Tagung

Agrarpolitik der Zukunft
Einer der Höhepunkte an der Tagung 
des Schweizerischen Alpwirtschaft-
lichen Verbandes (SAV) in Thun war 
das Referat von SVP-Nationalrat 
und SAV-Präsident Hansjörg Hass-
ler. Der Referent beleuchtete die 
Auswirkungen der Eidgenössischen 
Agrarpolitik 2011 auf die Bergland-
wirtschaft. Er zeigte sich überzeugt, 
dass auch die Berglandwirtschaft 
trotz härteren Rahmenbedingungen 
eine existenzsichernde Zukunft hat. 
Voraussetzung sei das Produzieren 
hochwertiger Erzeugnisse, die welt-
weit abgesetzt werden können.

Der Bündner Nationalrat Hansjörg Hass-
ler steht seit zwei Jahren an der Spitze 
des Schweizerischen Alpwirtschaftlichen 
Verbandes und kämpft im Parlament an 
vorderster Front für eine zukunftsorien-
tierte, existenzsichernde Schweizer 
Landwirtschaft. Wichtig ist ihm, dass 
das bäuerliche Einkommen in Bergge-
bieten angehoben wird und sich den 
Einkommen der Talbauern annähert. Er 
sei erstaunt, wie respektvoll die Eidge-
nössischen Parlamentarier der Land-
wirtschaft begegnen. Und das Schwei-
zervolk habe sich in einer breitgefächer-
ten Umfrage eindeutig zur Schweizer 
Landwirtschaft bekannt. «Das stimmt 
zuversichtlich», sagte Hassler, «aber die 
Rahmenbedingungen für die Landwirt-
schaft werden schwieriger.» Als schwie-
rig wertete der Referent den Stillstand 
der WTO-Verhandlungen und das Agrar-
freihandelsabkommen mit der EU. Der 
Preisdruck laste auf den Landwirten und 
nicht auf den Verarbeitungsbetrieben.

Export in Schwellenländer
Eine grosse Möglichkeit in der Ver-

marktung tierischer Produkte sieht Hass-
ler im Export in Schwellenländer. «Die 
Weltbevölkerung nimmt stetig zu, die An-
baufl ächen bleiben auch in diesen Ländern 
gleich. Landwirtschaftliche Produkte wer-
den in Zukunft in Indien, im südostasia-
tischen Raum wie auch in Neuseeland sehr 
gesucht sein», zeigte sich der Referent 
überzeugt. Die Schweizer Landwirtschaft 
sei weltweit bekannt für hochwertige Pro-
dukte, dieses Image gelte es zu nutzen. 
«Wir müssen besser sein als die Konkur-
renz und die Kosten in den Griff bekom-
men, innovativ denken und handeln.»

Agrarpolitik 2011
Am 5. Oktober 2007 hat das Parla-

ment die Botschaft zur Weiterentwick-
lung der Agrarpolitik 2011 zu Ende be-
raten. Den Kernelementen hat das Par-

lament grundsätzlich zugestimmt. Die 
heute zur Preisstützung eingesetzten 
Mittel werden reduziert und die Ex-
portsubventionen vollständig abge-
schafft. Die freiwerdenden Mittel wer-
den in produktunabhängige Direktzah-
lungen umgelagert. Zudem erfolgt eine 
Zollsenkung für Futtermittel und Ge-
treide. Im Gegensatz zur bundesrät-
lichen Botschaft soll die Verkäsungszu-
lage ab 2009 grundsätzlich 15 Rappen/
kg betragen, wobei der Bundesrat die 
Höhe der Zulage entsprechend der Men-
genentwicklung und der bewilligten Kre-
dite anpasst. Die Siloverzichtszulage soll 
nicht aufgehoben werden und bis 2011 
auf dem bisherigen Niveau von 3 Rap-
pen/kg belassen werden, wobei auch 
hier eine Anpassung entsprechend der 
Mengenentwicklung und der bewilligten 
Kredite erfolgen kann. 

Der Zahlungsrahmen für Produktion 
und Absatz wird um 357 Millionen Fran-
ken erhöht, davon sind 320 Millionen 
Franken für Milchzulagen vorgesehen. 
Ab 2009 beträgt die Verkäsungszulage 

237 Millionen Franken jährlich, die Zu-
lage für Fütterung ohne Silage weiterhin 
30 Millionen Franken. Für Direktzah-
lungen sind 207 Millionen Franken we-
niger vorgesehen. Die höhere Milchstüt-
zung hat zur Folge, dass ein neues 
Gleichgewicht zwischen der Milch-, 
Fleisch- und pfl anzlichen Produktion ge-
funden werden muss. Das erste Mass-
nahmenpaket mit 25 Verordnungen hat 
der Bundesrat am 14. November 2007 
verabschiedet. Es trat am 1. Januar 2008 
in Kraft. Das vorliegende zweite Paket 
soll im Juni 2008 vom Bundesrat verab-
schiedet werden, die Eingabe für Stel-
lungnahmen dauert noch bis am 28. 
März 2008. MARIANNE BAUMANN

Das informative Referat zur Agrarpolitik 
2011 hielt der SAV-Präsident und Bünd-
ner SVP-Nationalrat Hansjörg Hassler.

BILD MARIANNE BAUMANN

Aus dem Frutigland wurden folgende Älpler und Älplerinnen geehrt (v. l.): Heidi Hählen, Paul Schranz, 
Lina Burn sowie Hans und Anna von Känel. BILD MARIANNE BAUMANN
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